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1. Die Entwicklung des deutschen PV-Marktes

Seit 1999 wurde in Deutschland systematisch ein Pho-
tovoltaik-Absatzmarkt für netzgekoppelte Anlagen ge-
schaffen und damit der Aufbau einer heimischen PV-
Industrie angestoßen. Seit 2004 ist Deutschland der 
größte Photovoltaikmarkt weltweit, im Jahr 2005 wur- 
den nach Erhebungen des Bundesverbands Solarwirt-
schaft e. V. (BSW-Solar) rund 750 MW Photovoltaik- 
leistung neu zugebaut.

Maßgeblichen Einfluss auf die in Abbildung 2 gezeigte 
Marktentwicklung hatte die Einführung des EEG zum  
1. April 2000 [3] und dessen Novellierung im Jahr 2004 
[2]. Von 1999 bis 2003 wurde die Markterschließung zu-
dem durch zinsvergünstigte Darlehen im Rahmen des 
sog. 100.000 Dächer-Programms (HTDP) unterstützt.
Ende 2005 waren schätzungsweise 200.000 Solar-
stromanlagen in Deutschland installiert. Die Mehrzahl 
der Anlagen wurde dabei in den südlichen Bundeslän-
dern errichtet. Aufgrund eines fehlenden umfassenden 
Marktmonitorings sind genaue Marktzahlen allerdings 
nicht bekannt. Mit Photovoltaik wurden nach der EEG-
Jahresabrechung des Verbands der Netzbetreiber  
VDN e. V. im Jahr 2005 1282,3 GWh Strom erzeugt, dies 
entspricht 0,26 % des deutschen Stromverbrauchs [4]. 
Die laut BSW-Solar voraussichtliche Stagnation des 
deutschen PV-Marktes im Jahr 2006 lässt die Annahme 
zu, dass sich das jährliche Binnenmarktwachstum in den 
nächsten Jahren unterhalb von einem Gigawatt einpen-
deln könnte. Eine Absatzsteigerung wird dann vornehm-
lich durch wachsende Exportvolumina zu erzielen sein.

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004* 2006*2005*

0

250

500

750

1.000

0

750

1.500

2.250

3.000

jährlich installierte Leistung netzgekoppelt

jä
h

rl
ic

h
 in

st
al

lie
rt

 (
in

 M
W

p
)

g
es

am
t 

in
st

al
lie

rt
 (

in
 M

W
p
)

jährlich installierte Leistung Inselanlagen

jährlich installierte Leistung gesamt

Abb. 2: Entwicklung der installierten PV-Leistung in Deutschland (* Schätzungen)

Das Image der Photovoltaik in der deutschen Bevölke-
rung ist sehr positiv, da diese Technik als nachhaltige 
und saubere Stromerzeugung empfunden wird, die die 
Versorgungssicherheit erhöht. Diese Haltung zur Photo-
voltaik hat sich in den letzten Jahren auch dadurch ge-
festigt, da viele Bundesbürger eine eigene Solarstrom-
anlage besitzen oder sich an Solarstromkraftwerken 
beteiligt und so positive Erfahrungen mit Photovoltaik 
gemacht haben. 
Die PV-Industrie hat weiterhin ihre Bemühungen inten-
siviert internationale Märkte zu erschließen. Nach Ver-
öffentlichungen der Internationalen Energieagentur IEA 
stammten 2005 23 % der weltweit installierten Solarzel-
len und 18 % der Module aus deutscher Produktion [5]. 
Fünf Jahre davor lag der Weltmarktanteil deutscher So-
larzellen noch bei unter 10 %. Bei Wafern und Wechsel-
richtern liegt der deutsche Weltmarktanteil nach BSW-
Solar-Angaben bei über 30 %. 
BSW-Solar schätzt, dass Ende 2006 etwa 35.000 Men-
schen in allen Wertschöpfungsstufen der PV-Branche 
beschäftigt waren, darunter befinden sich etwa 5.000 
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Industriearbeitsplätze. Im Jahr 2006 erwirtschaftete die 
Branche einen Umsatz von rund 3,8 Mrd. Euro [6].
Aufgrund der erfolgreichen deutschen PV-Politik und der 
damit verbundenen Marktentwicklung der letzten Jahre 
findet sich heute auf allen Stufen der PV-Produktionsket-
te eine wachsende Zahl von Unternehmen, die folgende 
Produkte anbieten:

•	 Solar-Silizium
•	 Solar-Wafer
•	 Solarzellen
•	 Solarmodule (auf Basis kristalliner Solarzellen und 

Dünnschichtmodule)
•	 Solar-Wechselrichter
•	 Solar-Laderegler
•	 Montagegestelle 
•	 Weitere Systemkomponenten wie Kabel, Batterien, 

Fernüberwachungssysteme etc.

Die deutsche PV-Branche hat in den letzten Jahren ein 
erhebliches Wachstum mit starker Industrialisierung der 
Produktionsverfahren durchlaufen. Ein hoher Profes- 
sionalisierungsgrad, automatisierte Massenfertigung 
und ein Innovationstempo auf hohem Niveau kennzeich-
nen diesen Prozess.

Zurzeit investiert die PV-Industrie nach Schätzungen von 
BSW-Solar jährlich eine Milliarde Euro in Produktionsan-
lagen für PV-Technik. Durch diese umfangreichen Inves-
titionen in neue Produktionsstätten v. a. in Deutschland 
hat sich hierzulande in den vergangenen Jahren zudem 
eine auf die Photovoltaik spezialisierte Maschinenbau-
industrie entwickelt, die in Deutschland und mittlerweile 
auch weltweit Produktionsmaschinen und -anlagen zur 
Fertigung von Solarzellen und Solarmodulen anbietet 
und errichtet.

Mehr als 15 Modulproduzenten unterhalten aktuell Pro-
duktionsstätten in Deutschland. Deren Produktion von 
ca. 270 MW in 2006 wurde nahezu vollständig vom hei-
mischen Markt absorbiert. Die Produktionskapazität lag 
2006 bei 350 MW [6]. Der Kapazitätsüberschuss kann 
v. a. auf den vorübergehenden Mangel an PV-tauglichem 
Silizium bzw. Solarzellen, die in den Modulen eingebaut 
werden, zurückgeführt werden. Die Wachstumsraten der 
vergangenen Jahre lagen im Schnitt im zweistelligen 
prozentualen Bereich.
Solarzellen werden in Deutschland von neun mittelstän-
dischen Herstellern produziert. Die deutsche Zellproduk-
tion mit ca. 470 MW Output in 2006 und einem Export-
anteil von 35 % basiert technologisch zu über 95 % auf 
dem Rohstoff Silizium, das in Deutschland von Wacker 
Chemie produziert wird. 2005 konnten die Zellhersteller 
ihre Produktion um 67 % steigern, rund doppelt so stark 
wie der weltweite Durchschnitt. 2006 wurde ein Produk-
tionszuwachs von rund 50 % erzielt. [6]

Auch bei Wechselrichtern und Ladereglern sind deut-
sche Unternehmen weltweit führend. Bei einer Produk-
tionskapazität von über 1000 MW wurden im Jahr 2006 
Wechselrichter mit einer Kapazität von insgesamt 570 
MW produziert. Es gibt derzeit mehr als zehn deutsche 
Hersteller von Wechselrichtern. Einige der Produzenten 
bieten ihre Produkte weltweit an. Fast alle diese Unter-
nehmen sind dem Mittelstand zuzurechnen. [6]
Montagesysteme, Nachführsysteme und andere Kom-
ponenten (z. B. Kabel und Spezialstecker) von Photovol-
taiksystemen werden hauptsächlich hierzulande durch 
kleine und mittelständische Unternehmen gefertigt. 
Auch Fachgroßhändler und Systemhäuser haben auf 
die hohe Nachfrage mit verstärkten Aktivitäten in der 
Produktentwicklung, mit der Optimierung von Vertrieb, 
Logistik und Qualitätssicherung reagiert und ebenfalls 
in den Aufbau internationaler Vertriebsstrukturen inves-
tiert.

Aktuelle Entwicklungen und Themen
Der Koalitionsvertrag der Großen Koalition vom Herbst 
2005 macht eine klare Aussage zugunsten der Weiter-
führung des EEG in seiner aktuellen Ausgestaltung u. a. 
für die PV. Ende 2007 wird turnusgemäß der Erfahrungs-
bericht zum EEG vorgelegt, der die Grundlage für eine 
mögliche Novellierung des EEGs in 2008 bildet.
2004 und 2005 waren nach zuvor kontinuierlichem Preis-
rückgang erstmals Preissteigerungen für PV-Systeme zu 
verzeichnen. Die Hersteller führen dies vor allem auf die 
durch die hohe Nachfrage entstandene Knappheit von 
Solarsilizium zurück. So ist der Preis für Silizium nach 
Angaben von BSW-Solar bei langfristigen Verträgen von 
etwa 30 US-$ pro kg auf über 60 US-$ gestiegen, auf 
dem Spotmarkt waren teilweise bis zu 200 US-$ zu be-
zahlen. Dieser Umstand regte die verstärkte Entwicklung 
Silizium sparender oder Silizium freier PV-Technologien 
an, so konnte z. B. die Dicke von Solarzellen innerhalb 
von 3 Jahren von 350 Mikrometer auf 200 Mikrometer 
reduziert werden. Gleichzeitig sind neue Fertigungsanla-
gen für Dünnschichtmodule, die kein Silizium benötigen, 
im Bau. Aber auch anbieterseitig gibt es bei der Silizi-
um-Versorgung Bewegung, neue Produktionsstätten be-
finden sich in Deutschland und weltweit in der Planung 
oder im Bau. BSW-Solar rechnet mit einer Entspannung 
der Rohstoffsituation und wieder sinkenden Preisen für 
Solarsilizium im Laufe des Jahres 2007 bzw. spätestens 
Anfang 2008. Neben den gestiegenen Rohstoffkosten 
dürften aber auch nachfragebedingte Preiserhöhungen 
einiger Hersteller ihren Anteil am Preisanstieg haben. 
Ende 2006 war aber bereits erkennbar, dass trotz der 
noch angespannten Rohstoffsituation die Preise auf-
grund geringerer Nachfrage und im Hinblick auf die 
nächste jährliche Vergütungsdegression wieder sanken 
(siehe hierzu auch S. 24).
Für das Jahr 2007 rechnet BSW-Solar mit Preissen-
kungen von rund 5 %.
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2. Hintergründe der PV-Marktentwicklung in Deutschland

Mit dem deutschen EEG wurde ein Instrument zur 
Markteinführung von PV und anderen Erneuerbaren  
Energien eingesetzt, das in Deutschland zu hohen 
Wachstumsraten bei netzgekoppelten PV-Anlagen ge-
führt hat.
Ziel des Gesetzes laut § 1 ist es, eine nachhaltige Ent-
wicklung der Energieversorgung zu ermöglichen und den 
Beitrag Erneuerbarer Energien an der Stromversorgung 
deutlich zu erhöhen, indem es die Abnahme und Vergü-
tung von Strom aus Erneuerbaren Energien regelt.
Das EEG ist ein unkompliziertes Förderinstrument, das 
Investitionen in PV-Anlagen für den Investor profitabel 
macht. Die Mehrkosten werden entsprechend dem Ver-
ursacherprinzip auf alle Stromverbraucher umgelegt. Vor 
dem Hintergrund der erfolgreichen Markteinführung der 
PV kann das EEG als äußerst wirksames Förderinstru-
ment angesehen werden. Die Gestaltung der das Gesetz 
flankierenden administrativen Rahmenbedingungen hat 
diese Entwicklung zudem unterstützt. 

Gründe für die Wirkung des Erneuerbare Energien 
Gesetzes im PV-Bereich
Das beobachtete PV-Marktwachstum beruht im Wesent-
lichen auf folgenden Ausgestaltungsaspekten des EEG:

•	 Feste Einspeisevergütung und 20-jährige Laufzeit der 
Vergütung

•	 Garantierter und vorrangiger Netzzugang für alle PV-
Anlagen

•	 Abnahmeverpflichtung für den gesamten PV-Strom
•	 Bundesweite Umlage der Kosten auf den Stromkun-

den und damit Unabhängigkeit vom Bundeshaushalt 
(Vermeidung von „Stop-and-Go“-Effekten)

•	 Langfristige Planungs- und damit Investitionssicher-
heit für den Investor durch den Gesetzescharakter; 
keine zeitliche Begrenzung des Gesetzes 

•	 Keine Obergrenze für den Zubau von Kapazitäten 
bzw. Gesamtkapazitäten (Deckelung) und somit keine 
A-priori-Behinderung von (langfristigen) Investitionen 
in Industriekapazitäten

•	 Die jährliche Degression der Vergütungssätze für 
Neuanlagen schafft einen Kosten- und Innovations-
druck für die Branche, der die Ziele Kostenreduktion 
und Technologieführerschaft unterstützt und die Be-
lastung der Verbraucher je eingespeister Kilowatt-
stunde PV-Strom kontinuierlich reduziert.

•	 Differenzierung der Vergütungssätze nach Anlagen-
größe und -typ (z. B. gebäudeintegriert, auf Lärm-
schutzwänden, Fassaden- und Dachintegration oder  
Freiflächenanlagen)

•	 Die regelmäßige Überprüfung des Gesetzes ermög-
licht die Anpassung je nach Erfordernissen.

Erkannte Probleme
bei der Markteinführungsstrategie
Im Rahmen der Arbeiten des „PV Policy Group“-Projekts 
wurden bei der Analyse der Markteinführungspolitik in 
Deutschland einzelne Probleme erkannt, die zum Teil 
das EEG selbst sowie das Gesetz flankierende Regu-
lierungs- und Monitoringinstrumente betreffen. Um un-
gewollte oder zukünftige Barrierewirkungen für den wei-
teren Ausbau der Photovoltaik zu vermeiden, zeigt dieses 
Papier nachfolgend diese Probleme auf und unterbreitet 
Ansätze für Maßnahmen zur Optimierung und Verbesse-
rung der Markteinführungsstrategie. Die Arbeitsgruppe 
stellt sich mit ihrem Aktionsplan als Partner zur aktiven 
Teilnahme an der Umsetzung der Verbesserungsvor-
schläge zur Verfügung (Aktionsplan: ab S. 31).



D
Empfehlungen für die Fortsetzung
der deutschen PV-Politik

Nachfolgend werden Empfehlungen v. a. für folgende drei Teilbereiche unterbreitet:

•	 Finanzielle PV-Förderung
•	 Markt- und Politik-Monitoring
•	 Regulierungsrahmen

Da die Forschungspolitik im PV-Bereich nach Ansicht der Arbeitsgruppe ebenfalls eine wichtige Rolle spielt, werden 
hierzu – über den Rahmen des „PV Policy Group“-Projekts hinausgehend – einige Einschätzungen und Empfeh-
lungen abgegeben. Vorschläge zu möglichen Beiträgen Deutschlands bei der EU-weiten PV-Politik schließen die 
Empfehlungen ab.
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1. Finanzielle PV-Förderung

Ein kontinuierliches und deutliches Wachstum des PV-
Marktes in Deutschland und weltweit ist die Vorausset-
zung für eine nachhaltige PV-Industrieentwicklung mit 
umfangreichen Investitionen, neuen Arbeitsplätzen und 
weiteren Kostensenkungen für PV-Strom. Dieses Wachs-
tum soll mit den geringsten volkswirtschaftlichen Kosten 
erreicht werden und muss durch den entstehenden kurz- 
wie langfristigen Nutzen (Arbeitsplätze, Technologiefüh-
rerschaft, Verringerung von Treibhausgasemissionen, 
erhöhte Versorgungssicherheit usw.) zu rechtfertigen 
sein. Bis die Technik mit vergleichbaren Kosten konven-
tioneller Stromerzeugung konkurrieren kann, wird sie auf 
finanzielle Förderung angewiesen sein. Vor allem ange-
sichts des vorübergehenden Preisanstiegs bei PV-Sys-
temen wurde in Teilen der Politik und der Fachöffentlich-
keit diskutiert, ob das EEG in seiner aktuellen Ausgestal-
tung den erwarteten Nutzen stiften kann, ohne zu hohe 
Kosten zu verursachen. 
Im Folgenden wird aus der Sicht der deutschen „PV Policy  
Group“ erläutert, wie sich der aktuelle PV-Markt unter 
der EEG-Förderung verhält und welche Risiken bei Än-
derungen derselben bestehen.

Grundprinzipien der EEG-Vergütung für Solarstrom
Die Festlegung der Vergütungshöhe für Solarstrom im 
Rahmen des PV-Vorschaltgesetzes (Inkrafttreten: 01. 
Januar 2004), das erstmals die Förderung des Solar-
stroms ausschließlich durch die Einspeisevergütung vor-
sah, erfolgte unter folgenden Maßgaben:

•	 Rendite für den Anlagenbetreiber
	 Die Höhe der PV-Vergütung wurde so gewählt, dass 

sich unter Berücksichtigung aller Kosten für Investiti-
on, Finanzierung, Betrieb und Wartung für den Inves-
tor über 20 Jahre eine marktübliche Verzinsung des 
eingesetzten Kapitals ergibt. Dabei wurde davon aus-
gegangen, dass die Rendite höher liegen muss als bei 
einer risikoarmen festverzinslichen Geldanlage, um 
Investitionen in Richtung Photovoltaik zu lenken.

•	 Differenzierung der Vergütung
	 Die Rendite hängt im Wesentlichen von den Kosten 

für die Solarstromanlage und vom Stromertrag ab. Da 
eine gleichmäßige Entwicklung aller sinnvollen Instal-
lationsmöglichkeiten netzgekoppelter Photovoltaik er-
wünscht war, wurden die Vergütungssätze so gewählt, 
dass sich für kleine, mittlere und große Anlagen etwa 
dieselbe Rendite ergibt. Deshalb erhalten z. B. kleine 
Anlagen eine höhere Vergütung als gewerbliche Groß-
anlagen, die z. B. auf Fabrikhallen installiert werden 
und aufgrund ihrer Größe pro kW günstiger sind. Da 
Freiflächenanlagen üblicherweise sehr groß sind und 
Größenbeschränkungen durch eine juristische Modu-
larisierung der Anlagen umgangen werden können, 
wurde die Vergütung in diesem Bereich nicht nach 
Größe differenziert. 2005 lag die Marktaufteilung bei 
etwa 40 % Privatanlagen bis 10 kW, ca. 50 % mittel-

große Anlagen zwischen 10 kW und 1.000 kW sowie 
ca. 10 % Freiflächen-Megawattanlagen [6]. Dies zeigt, 
dass das Ziel der Diversifizierung erreicht wurde.

•	 Keine Differenzierung der Vergütung
	 nach Standort 
	 Obwohl der Stromertrag aufgrund der unterschied-

lichen Sonneneinstrahlung in Deutschland an gu-
ten Standorten um 10 % über und an ungünstigeren 
Standorten um 10 % unter dem Mittelwert liegt, hat der 
Gesetzgeber auf eine Differenzierung der Vergütung 
in Bezug auf den Standort verzichtet, um das EEG 
einfach zu halten. Als Bezugsgröße wurde eine Ein-
strahlung an guten Standorten, wie sie z. B. in Süd-
deutschland zu finden ist, gewählt.

•	 Degression
	 Entsprechend der Lernkurventheorie sowie den Er-

fahrungen aus den vergangenen Jahrzehnten geht 
die Photovoltaikindustrie davon aus, dass bei einem 
stark wachsenden Markt die Preisreduktion bei Pho-
tovoltaikanlagen von durchschnittlich 5 % pro Jahr 
erreicht werden kann. Durch die in dieser Höhe im 
Gesetz übernommene Degression der Vergütungs-
sätze für Neuanlagen wird ein entsprechender Inno-
vationsdruck geschaffen. Zudem soll erreicht werden, 
dass derjenige, der am Anfang der Marktentwicklung 
– also bei höheren Kosten – investiert, nicht benach-
teiligt wird, sondern eine ähnliche Rendite erwirtschaf-
tet wie der später investierende Anlagenbetreiber. 
Da bei sehr großen Freiflächenanlagen von einer noch 
schnelleren Kostenreduktion ausgegangen wird und 
der Gesetzgeber den Marktanteil frei aufgeständerter 
PV-Anlagen bewusst einschränken wollte, beträgt die 
Kostendegression für diese Anlagen seit 2006 6,5 % 
pro Jahr.

Marktmechanismen im EEG geförderten PV-Markt
Der PV-Markt in Deutschland ist im Wesentlichen ab-
hängig von den Regelungen des Erneuerbare Energien 
Gesetzes und hier insbesondere von der Vergütung. 
Dennoch wird der Markt von weiteren Faktoren und Me-
chanismen beeinflusst. Nachfolgend werden deren Wir-
kungen vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklung 
beschrieben.
Die Rendite für den Anlagenbetreiber hängt bei gege-
benen Rahmenbedingungen (z. B. Vergütungshöhe pro 
erzeugter kWh oder Solarstrahlung) im Wesentlichen 
von den Anschaffungskosten bzw. vom Preis der Anlage 
ab. Aufgrund der Preissteigerung bei Photovoltaikanla-
gen in den Jahren 2004 und 2005 und der jährlichen Ab-
senkung der Vergütungssätze für Neuanlagen, hat sich 
die Rendite für Anlagenbetreiber in diesen Jahren redu-
ziert. Ein Rückgang der Renditen für Anlagenbetreiber 
führt zu sinkender Nachfrage. Die 2006 nach Angaben 
von BSW-Solar feststellbare stagnierende Nachfrage 
nach Photovoltaiksystemen lässt die Annahme zu, dass 
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bei den herrschenden Preisen die Rendite unter einen 
kritischen Wert gesunken ist und teilweise potenzielle 
Anlagenbetreiber von Investitionen absahen. Ein wei-
teres Indiz dafür, dass bei der gegebenen Vergütung die 
Renditeschwelle in Deutschland unterschritten wird, ist, 
dass die Mehrzahl der PV-Anlagen im sonnenreicheren 
Süden Deutschlands installiert ist. Die niedrigere Son-
neneinstrahlung v. a. in nördlicheren Regionen mindert 
die Renditeaussichten in dem Maße, dass hier spürbar 
weniger in PV-Anlagen investiert wird.
Die jüngst stagnierende Nachfrage kann, vor allem im 
Hinblick auf die weiteren Vergütungsdegressionsschritte, 
nur dann stabilisiert bzw. wieder erhöht werden, wenn 
die Preise sinken. Nach Einschätzung von BSW-Solar 
haben die gesunkene Nachfrage insbesondere in der 
wichtigen Kundengruppe der Landwirte und die turnus-
mäßige Reduzierung der Vergütung zum 1. Januar 2007 
zu Preissenkungen in der zweiten Jahreshälfte 2006 ge-
führt. BSW-Solar geht davon aus, dass diese auch 2007 
anhalten und sich weiterhin auf jährlich fünf Prozent be-
laufen.
Die vorübergehenden Preissteigerungen sind neben 
der Weitergabe von höheren Kosten für Solarsilizium 
auch auf gestiegene Unternehmensmargen in Teilen der 
Wertschöpfungskette zurückzuführen. So wurden z. B. 
die Margen erhöht, um umfangreiche Investitionen in 
Produktionsanlagen und Innovationsentwicklungen zu 
finanzieren. Aber auch Zinsanforderungen privater Ka-
pitalgeber, die zuvor in den Auf- und Ausbau der PV-Un-
ternehmen investiert haben, spielen eine Rolle bei der 
Preisbildung. Einen Einfluss auf diese Entwicklung dürf-
te auch der verstärkte Gang von PV-Unternehmen an die 
Börse gehabt haben, an der marktübliche Margen erwirt-
schaftet werden müssen.
In Folge der hohen Nachfrage hat auch die Akteursviel-
falt am deutschen Markt durch Neueintritte von Unter-
nehmen stark zugenommen. Sinkt nun die Nachfrage, 
so nimmt die Wettbewerbsintensität zu, was ebenfalls zu 
Preissenkungen führen kann. 
Wenn zudem mit der Zeit die Produktivität in der Bran-
che zunimmt, beispielsweise, wenn neue Produktionsan-
lagen eingefahren sind, ergibt sich weiterer Spielraum für 
Preisreduktionen. Durch den häufig mehrjährigen Zeit-
bedarf von Investitionsentscheidungen bis zu deren voll-
ständigen Wirksamkeit können nachhaltige Preisminde-
rungen insgesamt gesehen jedoch verzögert eintreten. 
Zwei weitere Aspekte können bei der Preisentwicklung 
zudem von erheblicher Bedeutung sein: i) starke Aus-
landsmärkte, die aufgrund besserer Gewinnmöglich-
keiten zu zusätzlicher Nachfrage und somit zu höheren 
Preisen führen; ii) die vollständige Abschöpfung der 
Nachfrage bestimmter inländischer Kundensegmente, 
was zur Notwendigkeit führen könnte, Kundengruppen 
mit höheren Renditeanforderungen zu erschließen, wo-
durch im Umkehrschluss die Preise entsprechend sinken 
müssten.
Da das EEG in der Lage ist, innerhalb seiner Vorgaben 
einen funktionierenden Markt zu schaffen und dabei 
über die jährliche Degression kontinuierliche Kostensen-

kungen zu erzielen, empfehlen die Autoren die Fortset-
zung der finanziellen PV-Marktförderung nach dem aktu-
ellen Prinzip des EEG.
Neben Preisreduktionen seitens der PV-Industrie kann 
aber auch der Gesetzgeber zur Kostenminderung bei-
tragen. So sei beispielsweise auf Maßnahmen bei der 
Standardisierung von PV-Komponenten beim Einbau in 
Gebäuden verwiesen, wodurch mittelfristig erhebliche 
Einsparpotenziale erschließbar sind. Aber auch der PV-
Forschungspolitik kommt in diesem Zusammenhang 
eine besondere Bedeutung zu. (Weitere Ausführungen 
hierzu: s. Abschnitte 4 und 5)

Steuerung des PV-Marktes durch das EEG
Von entscheidender Bedeutung ist die Frage, ob und 
inwiefern mit dem EEG unerwünschte Effekte wie z. B. 
zu geringes oder zu starkes PV-Marktwachstum steuer- 
bar sind. Betrachtet man das EEG in seiner jetzigen 
Form, kommen nur Variationen bei der Vergütung in Fra-
ge. Dies ist theoretisch denkbar über eine Änderung der 
Vergütungshöhe (direkt oder über die Degressionsrate) 
oder des Zahlungszeitraums. Bei den folgenden Über-
legungen wird grundsätzlich davon ausgegangen, dass 
die Nachfrage vor allem von der Rendite abhängig ist.
Die Autoren stellen fest, dass die Reaktion des PV-
Marktes durch Veränderungen der Vergütungshöhe nur 
sehr schwer abzuschätzen und das Marktwachstum nicht 
auf einen bestimmten Wert festlegbar ist. Abbildung 3 
zeigt schematisch einen denkbaren Verlauf des Markt-
wachstums in Abhängigkeit von der Vergütungshöhe 
bzw. Rendite. Das Diagramm beruht auf der Beobach-
tung, dass eine geringe Rendite zu Marktstagnation oder 
-rückgang führt und dass die Zahl der Investoren schnell 
ansteigt, wenn die PV-Rendite höher ist als die Rendite 
alternativer Anlageformen. Schließlich wird angenom-
men, dass eine weitere Renditesteigerung aufgrund von 
anderen Faktoren zur Marktsättigung führt. 



22 PV Policy Group – Photovoltaik-Politik in Deutschland gestalten

Es ist anzumerken, dass aufgrund einer mangelnden 
Markttransparenz der Verlauf der gezeigten Kurve nicht 
exakt bestimmbar ist. So kann der Anstieg der Kurve 
im exponentiellen Bereich stärker oder schwächer sein, 
auch das Eintreten der Sättigung und dessen Höhe ist 
nicht exakt abschätzbar. Weiterhin ist denkbar, dass 
mehrere Sprünge den Verlauf kennzeichnen (Abschöp-
fen bestimmter Anwendergruppen von PV). Die gezeigte 
Kurve kann aufgrund fehlender empirischer Daten nur 
als Denkmodell dienen.

Schlussfolgerungen für eine Anpassung 
der Solarstrom-Vergütung 
Nach Entgegennahme des EEG-Erfahrungsberichtes 
Ende 2007 wird der Bundestag prüfen, ob eine Anpas-
sung der Photovoltaik-Vergütungssätze erforderlich ist. 
Entsprechend der oben dargestellten Wirkmechanis-
men hat eine Änderung der Vergütungshöhe möglicher-
weise erhebliche Wirkung auf das PV-Marktwachstum. 
So könnte beispielsweise bereits eine leichte Verringe-
rung der Vergütungshöhe zu einem starken Rückgang 
des Wachstums oder zum Markteinbruch führen. Von 
entscheidender Bedeutung für den Fortbestand und die 
Weiterentwicklung der deutschen PV-Industrie ist eine 
hohe Kontinuität und Berechenbarkeit der Fördergesetz-
gebung. Wenn Anpassungen erwogen werden, sollten 
diese daher nur mit größtem Augenmaß und vorheriger 
sorgfältiger Analyse der Folgen für Nachfrage und Inves-
titionssicherheit erfolgen.

Weitere Steuerungsmechanismen  
zur Beeinflussung des PV-Marktes
Die Autoren gehen davon aus, dass im Bereich Photo-
voltaik mittelfristig keine neuen Steuerungsmechanis-
men erforderlich sind, sondern sich der Markt aufgrund 

natürlicher Marktkräfte im Rahmen des EEG auf einem 
wünschenswerten Maß stabilisiert. 
Früher wurde als weiteres Steuerungsinstrument vor allem 
die Deckelung der gesamten Photovoltaikleistung, die 
eine Vergütung erhält, genutzt. Im EEG war z. B. zuerst ein  
350 MW-Deckel verankert, der dann auf 1.000 MW er-
höht und schließlich ganz abgeschafft wurde. Ursache 
war die Erkenntnis, dass ein Gesamtdeckel sehr früh die 
Marktentwicklung stört und lähmt, da die Industrie nur in 
Produktionsanlagen und Arbeitsplätze investiert, wenn 
die Anlagen mindestens sechs bis acht Jahre betrieben 
werden. Wird ein Deckel innerhalb dieser Zeit erreicht, 
führt das zum jähen Zusammenbruch des Marktes, wes-
halb weitere Investitionen schon deutlich vor Erreichen 
des Deckels verhindert werden. Die Einführung einer 
Deckelung ist aus Sicht der Arbeitsgruppe nicht sinnvoll, 
da dies die Marktentwicklung erheblich stören würde.
Ein weiteres Modell ist die Markteinführung der PV durch 
eine zweiteilige Förderung, wobei eine Grundförderung 
per Einspeisetarif mit einem zusätzlichen Instrument 
(z. B. Zuschuss zu den Anlagenkosten bei Projektbe-
ginn) kombiniert wird. Zwar wäre denkbar, dass hierdurch 
schneller auf negative Entwicklungen beim Marktwachs-
tum Einfluss genommen werden kann. Allerdings stellt 
sich auch die Frage, ob der entstehende Mehraufwand, 
z. B. durch einen höheren Administrationsaufwand, nicht 
dem Ziel der maximalen Instrumenteneffizienz entge-
gensteht. Ein solches Modell bietet zudem nicht die er-
forderliche Investitionssicherheit, da z. B. Zuschüsse, die 
an die jährliche Haushaltsplanung gebunden sind, keine 
langfristige Perspektive für Investitionen gewährleisten 
(„Stop-and-go“-Effekte). Vor allem in einem fortgeschrit-
tenen großen Markt wie dem deutschen sollte im Augen-
blick von einer derartigen Kombi-Förderung aufgrund der 
neu entstehenden Risiken und des erheblichen Mehrauf-
wands weiterhin abgesehen werden.
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Abb. 3: Konzeptionelle Darstellung des Marktwachstums in Abhängigkeit von der Vergütungshöhe und damit der Anlagenrendite
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2. Empfehlungen für das Monitoring des PV-Markts

Mit zunehmender Relevanz der Photovoltaik in Politik, 
Wirtschaft und Gesellschaft gewinnt das Monitoring des 
deutschen PV-Marktes verstärkt an Bedeutung. Verläss-
liche und kontinuierliche Erhebungen von Kerndaten über 
den Markt und seine Veränderungen sind eine wichtige 
Basis für die Diskussion zwischen verschiedenen Inte-
ressensgruppen zur weiteren bestmöglichen Ausgestal-
tung der nationalen PV-Politik. Hier sei beispielhaft die 
anstehende Überprüfung in 2007 und ggf. Novellierung 
des EEGs in 2008 erwähnt. 
Bezüglich des nationalen Monitorings für installierte 
PV-Anlagen, d.h. der Erfassung der jährlich installierten 
Photovoltaikleistung, bestehen jedoch seit Auslaufen 
des HTDPs in 2003 Defizite. Von 1999 bis 2003 hatte 
die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) regelmäßige 
und detaillierte Erhebungen für PV-Installationen im 
Rahmen der Evaluierungen des HTDPs vorgenommen 
und veröffentlicht. Seit 2003 bemüht sich der Bundesver-
band Solarwirtschaft e. V. verlässliche Marktzahlen zu-
sammenzutragen. Dabei werden sehr gute Ergebnisse 
erzielt, was die Erhebung von nationalen Produktions-
zahlen der PV-Industrie angeht, je nach Bereich liegt 
der Erfassungsgrad zwischen 90 % und 100 % der Pro-
duktion. Allerdings lassen sich durch Markterhebung bei 
den Herstellern und Händlern aufgrund der Vielzahl von 
Akteuren und der teilweise heterogenen Marktstrukturen 
keine ausreichend belastbaren Daten über importierte 
Mengen erheben, so dass für die tatsächlich installierte 
Leistung bislang nur Schätzwerte vorliegen.

Mit der EEG-Novelle von 2004 ist das Bundesministe-
rium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit 
(BMU) ermächtigt, eine Rechtsverordnung zur Schaffung 
eines bundesweiten Anlagenregisters zu erlassen. Das 
geplante Anlagenregister sollte vor allem der Erhöhung 
der Transparenz und Vereinfachung des bundesweiten 
Ausgleichmechanismus’ bzw. Wälzungsprozesses die-
nen, kann aber problemlos gleichzeitig erhebliche Teile 
eines Monitorings des Photovoltaikmarktes abdecken. 
Das BMU hat von dieser Verordnungsermächtigung für 
ein Anlagenregister bislang keinen Gebrauch gemacht. 
Derzeit verwalten die Übertragungsnetzbetreiber (ÜBN) 
zusammen mit dem Verband der Netzbetreiber (VDN) 
die Daten für den Wälzungsprozess. Mit dem am 1. De-
zember 2006 in Kraft getretenen „Ersten Gesetz zur Än-
derung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes“ [7] wurden 
zur Erhöhung der Transparenz des Wälzungsprozesses 
erweiterte Berichts- und Veröffentlichungspflichten 
der Netzbetreiber eingeführt. Dies dürfte zwar zu einer 
leichten Verbesserung der Datenlage führen, ein umfas-
sendes Monitoring, wie es z. B. ein Anlagenregister er-
möglichen würde, erscheint aber weiter schwierig.

Es wäre daher wünschenswert, ein konsistentes und 
dauerhaftes PV-Monitoringsystem zur Evaluierung der 
nationalen PV-Politik aufzubauen, das über die existie-
renden gesetzlichen Veröffentlichungspflichten hinaus-
reicht.

Als relevante Interessensgruppen für PV-Monitoring-
daten sind vor allem Politik, Verwaltung, PV-Industrie 
und -Wirtschaft, die Stromwirtschaft und die an Energie- 
und Industriepolitik interessierte Öffentlichkeit zu nen-
nen. Diese Gruppen als Nutzer der Datenerhebungen 
haben jedoch zum Teil verschiedene Ansprüche an In-
halt und Aufbereitung von Informationen. So sind bei-
spielsweise Daten zu jährlichen PV-Installationszahlen, 
deren jährlicher Elektrizitätserzeugung oder die Effekte 
der jährlich dadurch anfallenden Umwälzungssummen 
auf die Strompreise für Endverbraucher für alle genann-
ten Interessensgruppen hoch relevante Informationen. 
Darüber hinaus sind einzelne Interessensgruppen auch 
an weiteren, detaillierten Daten über die Struktur des 
deutschen PV-Markts interessiert, um ihre eigenen Ak-
tivitäten zu optimieren. Die PV-Branche dürfte vor allem 
an vertieften Informationen zum PV-Markt selbst interes-
siert sein, um ihre unternehmerischen Entscheidungen 
gezielt daran ausrichten zu können. Die Stromwirtschaft 
ist bzgl. der Planung eigener regionaler Stromerzeu-
gungskapazitäten und Netzmanagementfragen an PV-
Daten interessiert. Für Politiker und Verwaltung dürften 
dagegen besonders die Messung von ökonomischen  
Effekten auf Bundes- und Regionalebene des wachsen-
den PV-Markts von Bedeutung sein.

Das Monitoring muss bei der Bestimmung aller zu erhe-
benden Kerndaten diese unterschiedlichen Interessens-
lagen berücksichtigen. Entscheidend für die Gestaltung 
eines PV-Monitoring sind

•	 die Erhebungsmethoden,
•	 die Festlegung von zuverlässigen Datenquellen und 

die Prüfung, ob Motivation für eine Zuarbeit besteht 
bzw. wie diese hergestellt werden kann,

•	 die Bestimmung der für die Erhebung zuständigen 
neutralen Institutionen, 

•	 die zielgruppenspezifische Aufbereitung der Daten 
und 

•	 die Finanzierung des Monitoringsystems. 

Die an der Installation einer PV-Anlage beteiligten Ak-
teure und zugleich Interessensgruppen, im Einzelnen die 
Investoren, PV-Industrie, -Handel und -Installateure, die 
beteiligten Fremdkapitalgeber sowie die Netzbetreiber 
sind hierbei potenzielle Datenlieferanten für das Monito-
ring. Deren Heterogenität und teilweise Interessendiver-
genz stellen jedoch einen wichtigen Faktor für die Aus-
gestaltung der Erhebung der notwendigen Informationen 
dar. Bei der Einführung eines Monitorings sollte vom 
Gesetzgeber geprüft werden, inwiefern im Wälzungspro-
zess ohnehin erfasste Daten zugänglich gemacht wer-
den könnten, um redundante Arbeiten zu vermeiden.

 siehe hierzu auch Aktion 3. Konzeption und Ein-
führung eines PV-Monitoringsystems für Politik und 
Markt (S. 34)
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3. Optimierung des Regulierungsrahmens für PV-Installationen

Der legislative Rahmen für die Installation von PV-An-
lagen ist durch das EEG deutschlandweit einheitlich für 
den Investor meist klar und überschaubar geregelt, die 
Komplexität der Planungsprozeduren ist – insbesondere 
für Anlagen kleiner 5 kW Leistung – vergleichsweise ge-
ring. Es sind jedoch noch einige Detailprobleme bei der 
Umsetzung des EEG in der täglichen Praxis zu lösen wie 
fallweise Probleme beim Netzanschluss von PV-Anlagen 
oder Probleme im Zusammenhang mit der Ermittlung der 
Vergütungshöhe für bestimmte Anlagen. Ebenso sollten 
mögliche zukünftige Konflikte bei Netzüberlastungen 
durch Erneuerbare Energien alsbald juristisch geklärt 
werden.

3.1. Weitere Konkretisierung der Netzanschluss- 
bedingungen und Sicherung des Netzzugangs

Punktuelle Probleme im Zusammenhang mit dem Netz-
anschluss ergeben sich vor allem bei größeren PV-An-
lagen, die eine Leistung von 30 kW überschreiten oder 
beim Netzanschluss von PV-Anlagen an Stichleitungen. 
Anders als Kleinanlagen profitieren große PV-Anlagen 
nicht von der Privilegierung des EEG, nach der ein be-
stehender Netzanschluss des betreffenden Grundstücks 
grundsätzlich auch als Verknüpfungspunkt für die Ein-
speisung von Strom aus den PV-Anlagen gilt. Daher birgt 
die Bestimmung des günstigsten Verknüpfungspunkts in 
Einzelfällen ein Konfliktpotenzial. Für Anlagenbetreiber 
ist ein möglichst nahe gelegener Verknüpfungspunkt 
deshalb bedeutend, weil sie nach EEG selbst die not-
wendigen Kosten des Netzanschlusses tragen müssen. 
Dagegen ist es für Netzbetreiber insbesondere dann 
günstiger, den Einspeisewilligen an einen anderen, wei-
ter entfernten Verknüpfungspunkt zu verweisen, wenn ihr 
nächstgelegenes Netz ohne einen Ausbau für den An-
schluss technisch nicht geeignet ist, da die Kosten des 
Netzausbaus von den Netzbetreibern zu tragen sind.

Neben Problemen des Netzausbaus bei Einzelanlagen 
gibt es in einigen Regionen Deutschlands  zunehmend 
Probleme mit der Sicherung des Netzzugangs aufgrund 
von Netzüberlastungen durch hohe Windstromeinspei-
sung. Teilweise verweigern Netzbetreiber den Netzan-
schluss von Windkraftanlagen aufgrund möglicher Über-
lastungen von Verteil- oder auch Übertragungsnetzen. 
Mit weiterer Verbreitung von PV-Anlagen werden lang-
fristig ggf. auch hier vereinzelt Konflikte auftreten, wie sie 
derzeit im Bereich der Windenergie zu beobachten sind. 
Zwar gewährt das EEG grundsätzlich einen Anspruch 
auf vorrangige und vollständige Abnahme von PV-Strom, 
dieser ist aber nach EEG ausgeschlossen, wenn das 
Netz oder der betreffende Netzbereich vollständig durch 
EEG-Strom ausgelastet ist. Die Netzbetreiber praktizie-
ren in derartigen Fällen ein sog. Netzlast- oder Erzeu-
gungsmanagement, über dessen genaue Ausgestaltung 
es unterschiedliche Auffassungen gibt. 

Die Regelungen in beiden Bereichen Netzanschluss und 
-zugang sollten v. a. im Kontext aller Erneuerbarer Ener-
gien zur Stromerzeugung im EEG stärker konkretisiert 
werden, um das Konfliktpotenzial auf ein Minimalmaß zu 
reduzieren.
Auch die Einrichtung einer Rechtsdatenbak und einer 
Clearingstelle zur Konfliktlösung, wie u. a. im folgenden 
Abschnitt beschrieben, wird empfohlen.

 siehe hierzu auch Aktion 1. Weitere Minderung 
des rechtlichen Konfliktpotenzials bei Installation 
und Betrieb von PV-Anlagen (S. 32)

3.2. Probleme im Zusammenhang mit der  
Vergütungshöhe

Die Bestimmung der Vergütungshöhe ist fallweise bei 
Klein- und Großanlagen gleichermaßen problematisch. 
Hintergrund ist die Vergütungsregelung für PV-Anlagen 
in § 11 EEG, die eine Vielzahl unbestimmter Rechtsbe-
griffe verwendet, die unterschiedlich ausgelegt werden 
können. Faktisch wirken sich diese Unsicherheiten vor 
allem bei Betreibern von Kleinanlagen aus, da deren 
Position gegenüber Netzbetreibern, die die Begriffe des 
§ 11 EEG sehr restriktiv auslegen, schwächer ist und sie 
das Risiko einer zeit- und kostenaufwändigen gericht-
lichen Klärung der Vergütungsfrage oftmals scheuen.
Problematisch ist trotz der Legaldefinition in § 11 Abs. 2 
EEG etwa der Begriff „Gebäude“, von dem die Höhe des 
Vergütungsanspruchs maßgeblich abhängt. Große Unsi-
cherheiten bestehen auch hinsichtlich der Merkmale „we-
sentlicher Bestandteil des Gebäudes“ (§ 11 Abs. 2 EEG), 
„bauliche Anlage“ (§ 11 Abs. 3 EEG) sowie „versiegelte 
Flächen“, „Konversionsflächen aus wirtschaftlicher oder 
militärischer Nutzung“ und „Grünflächen, die zur Errich-
tung der Anlage im Bebauungsplan ausgewiesen sind 
und zum Zeitpunkt des Beschlusses über die Aufstellung 
oder Änderung des Bebauungsplans als Ackerland ge-
nutzt wurden“ (§ 11 Abs. 4 EEG). Die Praxis der unter-
schiedlichen Netzbetreiber ist hier keinesfalls einheitlich 
und ein Überblick aufgrund fehlender Datenerhebung 
nicht möglich. Auch gerichtliche Entscheidungen sind 
stark einzelfallorientiert.
Die im Zusammenhang mit der Vergütungshöhe beste-
henden Probleme könnten gemildert werden, wenn Anla-
genbetreiber auf eine Sammlung der von den Netzbetrei
bern anerkannten Fallgruppen zurückgreifen könnten. 
Hier wäre eine Datenbank auf Verbandsebene denkbar. 
Neben der allgemein anerkannten Verfahren der Netz-
betreiber könnte diese auch die gerichtliche Spruchpra-
xis erfassen. Diese Datenbank stünde auch einer EEG-
Clearingstelle als Entscheidungsgrundlage zur Verfü-
gung. Die Schaffung einer Clearingstelle zur Lösung von 
Konflikten zwischen Netzbetreibern und Anlagenbetrei-
bern für Strom aus Erneuerbaren Energien ist derzeit in 
Diskussion zwischen den zuständigen Bundesministeri-
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en. Aus Sicht der Autoren wird die Schaffung einer Clea-
ringstelle empfohlen.

 siehe hierzu auch Aktion 1. Weitere Minderung 
des rechtlichen Konfliktpotenzials bei Installation 
und Betrieb von PV-Anlagen (S. 32)

3.3. Probleme bei der Gebäudeintegration  
von Photovoltaik

Bei der Gebäudeintegration von Photovoltaik (GIPV) er-
höhen sich die bauaufsichtlichen Anforderungen. Sobald 
Photovoltaikanlagen neben der Stromerzeugung kon-
struktive Aufgaben im Gebäude zu erfüllen haben, gel-
ten prinzipiell die gleichen Anforderungen wie für Vergla-
sungskonstruktionen ohne solare Nutzung. 

Die Bauordnungen der Länder lassen ohne Verwend-
barkeitsnachweis nur Bauprodukte zu, die in der Bau-
regelliste A Teil 1 des Deutschen Instituts für Bautech-
nik (DIBt) beschrieben sind. PV-Module fehlen in den in 
dieser Bauregelliste zitierten Normen und sind somit ein 
nicht geregeltes Bauprodukt. Mit Ausnahme von Isolier-
verglasungen und In-Dach-Lösungen (z. B. Solardach-
ziegel) benötigt GIPV deshalb eine allgemeine bauauf-
sichtliche Zulassung oder eine Zustimmung im Einzelfall 
(ZiE). Diese zu erlangen ist mit hohem Zeit- und Kosten-
aufwand verbunden. 
Photovoltaikmodule sollten als definiertes Produkt in die 
Glasnormung aufgenommen werden, damit z. B. Dop-
pelglasmodule als genormtes Verbundglas eingesetzt 
werden können. In diesem Zusammenhang sollte die 
Vergleichbarkeit von EVA-(Ethyl-Vinyl-Acetat-) mit PVB-
(Polyvinyl-Butyral-)Folien untersucht werden. EVA-Folie 
wird in PV-Modulen eingesetzt, ist jedoch im Gegensatz 
zu bei Verbundglas typischerweise eingesetzter PVB-
Folie in der Glasnormung nicht anerkannt, was den Ein-
satz von GIPV weiter erschwert.

Bezüglich des Brandschutzes stellen die Bauordnungen 
der Länder bei GIPV z. T. unterschiedliche Anforde-
rungen. Um ihre Einhaltung nachzuweisen, müssen das 
Brandverhalten und der Feuerwiderstand von Bauteilen 
und Bauprodukten sowie Bauarten klassifiziert werden. 
Dies geschieht in der Regel über aufwändige Brandprü-
fungen nach nationalen bzw. harmonisierten europä-
ischen Prüfnormen. Eine Klassifizierung ohne weitere 
Prüfung ist in Deutschland übliche Praxis und soll auch 
auf europäischer Ebene möglich sein. Dazu wurde ein 
Verzeichnis von Produkten erstellt, deren Brandverhalten 
und Feuerwiderstand bekannt und nachgewiesenerma-
ßen stabil ist. PV-Module sind in dieser Liste nicht klas-
sifiziert. Auf eine Aufnahme von geeigneten PV-Modulen 
in das Verzeichnis von Produkten, die ohne weitere Prü-
fung brandschutztechnisch klassifiziert werden können, 
sollte hingearbeitet werden. Dazu ist ein Nachweis nach 
europäischen Prüfverfahren erforderlich.

Neben den baurechtlichen Unterschieden auf Bundes-
länderebene erfordert die z. T. fehlende Konformität zu 
den EU-Bauregeln einen Mehrfachaufwand für den bau-
rechtlichen Nachweis, wenn nationale Zusatzanforde-
rungen bestehen. So reicht z. B. das CE-Zeichen einer 
Vorhangfassade nicht aus, um die Standsicherheit nach 
deutschen Bauregeln nachzuweisen.

Die bauaufsichtlichen Anforderungen sind in der Pho-
tovoltaik-Branche häufig nicht hinreichend bekannt und 
werden bei Bauvorhaben daher nicht immer eingehal-
ten. Deren Einhaltung sollte durch eine Vereinfachung 
und Vereinheitlichung der technischen Regelwerke er-
leichtert und z. B. durch ein Kompendium zu baurecht-
lichen Belangen für die PV-Branche in der Baupraxis 
verbessert werden. 

Weiterhin erscheint eine Standardisierung der Gebäude-
integration von PV-Modulen notwendig, um den Einsatz 
von Photovoltaik im Gebäude zu verstärken. Diese sollte 
in Abstimmung mit dem Deutschen Institut für Bautech-
nik (DIBt) erfolgen.

 siehe hierzu auch Aktion 2. Stärkung der Photo-
voltaik im Gebäudebereich (S. 33)

3.4. Standardanlagen

Solaranlagen in üblicher Aufdachmontage (d. h. ohne be-
sondere konstruktive Aufgaben) brauchen zwar keinen 
Verwendbarkeitsnachweis, müssen aber die gleichen 
materiellen Anforderungen erfüllen. Dazu ist vor allem 
Standsicherheit von Bedeutung. In den Konstruktions- 
und Bemessungsregeln, insbesondere nach der DIN 
1055, wird der typische Einbaufall einer PV-Anlage ober-
halb eines flachen oder geneigten Daches nicht behan-
delt, so dass die anzunehmenden Lasten nicht klar defi-
niert sind. Während sich für PV-Montagegestelle und Be-
festigungen zunehmend die Bemessung nach DIN 1055 
durchsetzt, wird die mechanische Belastbarkeit von Mo-
dulen lediglich anhand der Zertifizierung nach DIN EN 
61215 bzw. DIN EN 61646 angegeben. Das Prüfverfah-
ren dieser PV-Norm ist jedoch in Deutschland bauauf-
sichtlich nicht anerkannt.
In den Lastannahmen für Bauwerke(DIN 1055) sollten 
die verschiedenen üblichen Aufbausituationen (Aufdach 
am Schrägdach, aufgeständerte Flachdachanlage und 
ggf. Indachlösung) in geeigneten Versuchen (z. B. ver-
schiedene Windkanal- und Lastversuche) bzw. rechne-
risch untersucht werden. Ziel der Untersuchungen ist 
die Standardisierung der Lastannahmen von PV-Modu-
len in üblichen Einbausituationen. Weiterhin sollte eine 
klare Definition der Schnittstellen zwischen Modul und 
Befestigung erfolgen. Die Prüfung oder alternativ die Be-
rechnung der mechanischen Belastbarkeit sollte in der 
Modul-Normung und Zertifizierung nach einem bauauf-
sichtlich anerkannten Verfahren erfolgen. Dabei ist eine 
Abstimmung mit dem Deutschen Institut für Bautechnik 
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(DIBt) und dem Zentralverband des Deutschen Dachde-
ckerhandwerks (ZVDH) notwendig.

Ebenso sollten im Bauordnungsrecht Mindestabstände 
zu Solaranlagen festgelegt werden. Es gibt eine kritische 
Anzahl bekannt gewordener Fälle, in denen Solaranla-
gen durch nachträgliche Beschattung entwertet wurden. 
Dies zeigt, dass die derzeitigen Rechtsvorschriften zum 
Schutz der Betreiber nicht ausreichen.

3.5. Freiflächenanlagen

Ebenso sollten bei Feiflächenanlagen Fragen der Bauge-
nehmigung, der Schaffung von Ausgleichsmaßnahmen 
und Naturschutzbelange in die entsprechenden Bau-
verordnungen aufgenommen werden. Hier sei auf das 
BMU-Vorhaben „Monitoring EEG-Photovoltaik: Photo-
voltaik-Freiflächenanlagen“ verwiesen, in dem Untersu-
chungen zur Umsetzung der Freiflächenregelung unter 
naturschutzfachlichen Kriterien, genehmigungsrecht-
lichen Aspekten von Freiflächenanlagen sowie Untersu-
chungen zu deren Wirtschaftlichkeit durchgeführt wer-
den.

3.6. Untersuchung des Einflusses der EU-Richtlinie 
für gefährliche Stoffe in Elektro- und Elektronik-
geräten auf die Verwendung von Cadmium-Verbin-
dungen in PV-Zellen

Mit der geplanten Änderung der EU-Richtlinie zur Be-
schränkung der Verwendung gefährlicher Stoffe in Elek-
tro- und Elektronikgeräten soll eine Höchstgrenze zur 
Verwendung von Cadmium eingeführt werden. Diese 
Beschränkung könnte die Verwendung von PV-Zellen 
mit Cadmiumverbindungen (CdTe-Zellen) einschränken. 
Der Stand des Gesetzgebungsverfahrens zu dieser Fra-
ge sollte ermittelt werden und ggf. die Forderung nach 
einer Ausnahmeregelung für Cadmium in PV-Modulen 
in die entsprechenden Gremien eingebracht werden. 
Voraussetzung für eine Ausnahmeregelung wäre, dass 
nachgewiesen werden kann, dass hierdurch keine nega-
tiven ökologischen Auswirkungen entstehen (z.B. Nach-
weis geschlossener Stoffkreisläufe durch Rücknahme- 
und Recyclingsysteme).
Herstellern wird empfohlen, proaktiv Konzepte zur Rück-
nahme, zum Recycling und zur sicheren Entsorgung der 
betroffenen Komponenten zu entwickeln.
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4. Empfehlungen für eine Langfriststrategie in der Photovoltaik-Forschungsförderung

Parallel zum EEG als nachfrageorientiertem Politik- 
instrument sind weiterhin eine intensive Forschung und 
Technologieentwicklung notwendig, um die Kostensen-
kungsziele und weiteren Technologievorsprung zu er-
reichen. Aus industriepolitischer Sicht ist ein ausgewo-
genes Verhältnis von Nachfrageschaffung, gezielter In-
dustrieförderung sowie intensiver Forschungsförderung 
der Schlüssel zu rascher und effizienter Zielerreichung 
im Bereich Photovoltaik. 
Da die Solarstromtechnik das größte globale Stromer-
zeugungspotenzial aller Erneuerbaren Energien hat, 
zahlt sich der Forschungsaufwand langfristig aus, auch 
wenn die Photovoltaik die nächsten 10 bis 15 Jahre im 
globalen Kontext noch auf Unterstützung angewiesen 
sein wird.

Strategischer Plan für die PV-Forschungspolitik
Eine Vielzahl von Veröffentlichungen zeigt, dass die zu 
beforschenden Themen in der Photovoltaik gut bekannt 
und einige Institutionen und Netzwerke in diesem Be-
reich aktiv sind. Interessant sind in diesem Zusammen-
hang z. B. die folgenden vier Veröffentlichungen:

•	 Energiewirtschaftliche Perspektiven der Fotovolta-
ik, Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e. V., 
Stuttgart 2005 [8]:

	 Die Studie beschreibt die Anforderungen an die 
Entwicklung der Photovoltaik, damit diese energie-
wirtschaftliche Relevanz erreichen kann. Neben ei-
ner Analyse des Anwendungspotenzials, aktueller  
Kostenstrukturen und möglicher künftiger Kostenent-
wicklungen, zeigt das Papier auf der Basis einer Um-
frage unter Instituten des ForschungsVerbundes Son-
nenenergie (FVS) den technischen Entwicklungsbe-
darf der PV.

•	 Forschungsziele – Gemeinsam forschen für die Ener-
gie der Zukunft, ForschungsVerbund Sonnenenergie, 
Berlin 2006 [9]:

	 Neben anderen Erneuerbaren Energien gibt diese 
Veröffentlichung einen leicht verständlichen kurzen 
Überblick über den Forschungs- und Entwicklungsbe-
darf der Photovoltaik.

•	 PV F&E Roadmap und Zielekatalog vom 9. Strategie-
gespräch Photovoltaik Forschung und Entwicklung, 
3.– 4.11.2005, Glottertal [10]:

	 In Anlehnung an die EPIA Roadmap [11] werden kon-
krete ökonomische und technologische Entwicklungs-
ziele für die PV bis 2010 und 2020 vorgestellt. 

•	 A Vision for Photovoltaic Technology, Photovoltaic 
Technology Research Advisory Council (PV-TRAC), 
Brüssel 2005 [12]:

	 Aus europäischer Sicht zeichnet diese Veröffentli-
chung das Bild einer möglichen Entwicklung der PV 
in den nächsten Jahrzehnten und zeigt, welche As-
pekte u. a. im Bereich Forschung und Entwicklung be-
deutsam sind. Besonders zu erwähnen ist, dass die 
dort vorgeschlagene EU-PV Technology Platform seit 

2005 einen Vorschlag für einen strategischen For-
schungsplan für Europa ausarbeitet.

Einige der in diesen Veröffentlichungen genannten For-
schungsthemen finden sich auch im „Förderkonzept Pho-
tovoltaik Forschung 2004–2008“ [13] bzw. in der zuletzt 
veröffentlichten „Bekanntmachung über die Förderung 
von Forschung und Entwicklung im Bereich erneuerbare 
Energien“ [14]. Auf deren Grundlage fördert die Bundes-
regierung die deutsche PV-Forschung. Mit rund 32 Mio. 
Euro wurden 2005 etwa ein Drittel der Forschungsmittel 
für Erneuerbare Energien für Photovoltaik bewilligt. Ob-
wohl Deutschland mit seiner Politik im internationalen 
Vergleich sicherlich positiv abschneidet, erscheint aus 
Sicht der deutschen Arbeitsgruppe eine weitere Optimie-
rung der PV-Forschungspolitik möglich und sinnvoll.
Wie weiter oben beschrieben, sind die Forschungsthe-
men gut bekannt [8; 9; 11; 12] und mögliche Ziele teilwei-
se beziffert [10]. Wie diese mittel- bis langfristigen Ziele 
erreicht werden sollen, ist bislang jedoch noch nicht in 
einer Strategie festgelegt. Im Rahmen des Energiegip-
felprozesses in Deutschland sind die beteiligten Akteure 
aufgefordert bis zum dritten Gipfel im Sommer 2007 kla-
re Zielsetzungen (Roadmaps) [15] für die Entwicklung 
der einzelnen Technologiebereiche, so auch für die PV, 
vorzulegen. Auf dieser Grundlage sollte ein längerfristig 
angelegter, konkreter strategischer Plan für die öffent-
liche PV-Forschung in Deutschland entwickelt werden, 
der die bisherigen Erkenntnisse und Vorschläge bündelt. 
Da Forschungsthemen nie langfristig im Voraus plan-
bar sein können, sollten Mechanismen zur Fortschritts- 
beobachtung und regelmäßiger Anpassung des Plans 
vorgesehen werden. Ziel ist es, der Bundesregierung 
eine dauerhafte und verlässliche Grundlage für die Aus-
gestaltung ihrer PV-Forschungspolitik bereitzustellen.
Von besonderer Bedeutung ist in diesem Zusammen-
hang auch eine starke Vernetzung mit entsprechenden 
Aktivitäten auf europäischer wie internationaler Ebene 
(z. B. mit der EU PV Technology Platform).

 siehe hierzu auch Aktion 4. Entwicklung eines 
strategischen PV-Forschungsplans für Deutschland 
(S. 35)

Wichtige Forschungsthemen
Folgende Forschungsthemen sollten aus Sicht der Auto-
ren besondere Beachtung finden:

•	 Materialforschung
	 –	Entwicklung neuer Materialien und Strukturen für 

Solarzellen wie umweltfreundliche anorganische 
Systeme, organische und Polymersolarzellen so-
wie Nanokomposit-Solarzellen

	 –	Effizienzsteigerungen im Bereich der Silizium-, 
CIS- und Cadmium-Tellurid-Technologie

	 –	Forschung im Dünnschichtbereich als Alternative zu  
siliziumbasierter Solartechnik 
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	 –	Ausbau der Forschung zum Trägermaterial Silizium 
zur Erschließung von weiteren Kostensenkungs-
potenzialen

•	 Sonstige Forschungsthemen
	 –	Monitoring und Breitenuntersuchungen sowie Aus-

wertungen von Betriebsdaten von unterschied-
lichen Anlagenarten zur Verbesserung der Qualität 
und des Systemwirkungsgrades von PV-Anlagen 

	 –	Verbesserte Gebäudeintegration von PV-Anlagen 
v. a. im Hinblick auf eine Reduktion der Gesamt-
systemkosten. Sie ist ein wesentlicher Schlüssel 
für die Verbreitung der Photovoltaik in eine ener-
giewirtschaftlich bedeutsame Dimension (siehe 
hierzu auch Abschnitt D 3.3.).

	 –	Darüber hinaus gibt es u. a. folgende auch techno-
logieübergreifende Forschungsfelder, die bearbei-
tet werden sollten:

		  •	 Netzferne Systeme
		  •	 Photovoltaik-Systeme, die bei Ausfall des Netz-

stroms eine Minimalversorgung sicher stellen 
(Notstromversorgung)

		  •	 Speichersysteme zur verbesserten Integration 
der PV in bestehende Netze

		  •	 Recycling von photovoltaischen Elementen und 
Materialien

		  •	 Konzentrierende Solarsysteme 
		  •	 Photovoltaik im Transportsektor (Stromversor-

gung elektrischer Antriebe und elektronischer 
Fahrzeugelemente)

		  •	 Integration in elektrische Geräte zur unabhän-
gigen Energieversorgung
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5. Beitrag Deutschlands bei der Einführung geeigneter PV-Politik in der EU

Die Analysen, Berichte und Projektreffen der „PV Policy 
Group“ im Rahmen der Erstellung des „European Best 
Practice Reports“ [1] zur Photovoltaik in 2005 haben er-
geben, dass

•	 einige Länder sehr wirksame Fördersysteme und/
oder Monitoringsysteme implementiert haben, 

•	 manche Länder Fördersysteme implementiert haben, 
die jedoch kaum oder keine Wirkung am Markt erzie-
len, weil Barrieren im legislativen und administrativen 
Bereich noch nicht beseitigt wurden, 

•	 manche Länder überhaupt keine Förderinstrumen-
te oder Instrumente mit vollkommen unzureichender 
Wirkung implementiert haben.

Der „Best Practice Report“ [1] zeigt anhand einheitlicher 
Kriterien die Benchmarks unter zwölf analysierten Län-
dern bei der Konzeption und Umsetzung einzelner poli-
tischer Instrumente zur PV-Markteinführung, zur Gestal-
tung des Regulierungsrahmens und zum effektiven Mo-

nitoring des nationalen PV-Markts auf. Ein wesentliches 
Ergebnis ist, dass in verschiedenen Ländern in großem 
Umfang Know-how und Erfahrungen vorliegen, die für 
die Entwicklung und Optimierung von Förderinstrumen-
ten, Regulierungsrahmen und Monitoring einsetzbar 
sind. Die Vernetzung und Behandlung dieser PV-Themen 
auf europäischer Ebene findet derzeit z. B. intensiv über 
die „PV Policy Group“ statt. Die Gruppe berichtet aus 
ihrer Arbeit auch in andere wichtige europäische Fach- 
gremien wie z. B. die „PV Technology Platform“.
Es wird empfohlen, zum einen die Arbeit der „PV Policy 
Group“ durch die Konsultation der Arbeitsergebnisse bei 
der Entwicklung von nationalen Fördermaßnahmen aktiv 
zu nutzen und zum anderen internationale Projekte für 
den weiteren Ausbau der gemeinsamen EU-weiten Akti-
vitäten im PV-Bereich gezielt zu unterstützen.

 siehe hierzu auch Aktion 5. Fortführung des „PV 
Policy Group“-Projekts (S. 36)





E
Aktionsplan zur PV-Politik in Deutschland

Ziel des „PV Policy Group“-Projektes ist es, nicht nur Empfehlungen zu Politikthemen im Bereich der Photovoltaik zu 
erarbeiten, sondern auch konkrete Aktionsvorschläge zur Umsetzung der Empfehlungen zu unterbereiten. Die Pro-
jektpartner der deutschen Arbeitsgruppe stehen als Ansprechpartner für die Umsetzung der Aktionen zur Verfügung. 
Auf die konkreten Ansprechpartner wird entsprechend im Text verwiesen.
Fünf Aktionen wurden erarbeitet, die nach Ansicht der Arbeitsgruppe zur Lösung der wichtigsten zu Aufgaben in der 
deutschen PV-Politik beitragen können. Diese werden nachfolgend vorgestellt. 
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Aktion 1.
Weitere Minderung des rechtlichen Konfliktpotenzials bei Installation und Betrieb
von PV-Anlagen

Der legislative Rahmen für Installation und Betrieb von 
PV-Anlagen ist durch das EEG deutschlandweit einheit-
lich für den Investor meist klar und überschaubar gere-
gelt, die Komplexität der Planungsprozeduren ist – insbe-
sondere für Anlagen kleiner 5 kW Leistung – vergleichs-
weise gering. Dennoch bestehen in der Praxis teilweise 
rechtliche Probleme bei der Anwendung des EEG, die 
zu Erschwernissen bei der Realisierung von PV-Anlagen 
führen oder in Zukunft Barrierewirkung entwickeln kön-
nen. Folgende Aspekte stehen dabei im Mittelpunkt:

•	 Netzanschluss von PV-Anlagen 
•	 Ermittlung der Vergütungshöhe für bestimmte Anla-

gen
•	 Umgang mit möglichen zukünftigen Auswirkungen auf 

den Netzzugang der PV bei Netzüberlastungen durch 
Erneuerbare Energien

Mit dieser Aktion soll das rechtliche Konfliktpotenzial im 
Zusammenhang mit dem EEG noch weiter verringert 
werden. Ziel ist vor allem die Erstellung einer Rechts-
datenbank, in der Investoren, Betreiber und sonstige 
mit Rechtsfragen betraute Personen auf allgemein an-
erkannte Verfahren der Netzbetreiber (z. B. bei der Er-
mittlung der Vergütungshöhe oder beim Netzanschluss) 
und auf gerichtliche Entscheidungen zugreifen können. 
Im Zuge der sachlichen Recherche für die Datenbank 
sollte eine Analyse der Fallgruppen erfolgen, deren Er-
gebnisse ggf. im Rahmen einer Optimierung des EEG 
eingesetzt werden können. Die Datenbank stünde auch 
einer EEG-Clearingstelle zur Verfügung.

Maßnahmen für die Umsetzung 
1.	 Erstellung einer Rechtsdatenbank zur Erfassung gän-

giger Verwaltungspraxis von Netzbetreibern im Um-
gang mit Photovoltaik und gerichtlicher Spruchpraxis 
im Bereich Photovoltaik

2.	Recherche und Einstellen der Fallgruppen in die Da-
tenbank sowie Analyse der Rechercheergebnisse 
(Bericht mit Empfehlungen zur Optimierung der recht-
lichen Rahmenbedingungen für PV)

3.	Veröffentlichung der Datenbank und des Berichtes
4.	 Dauerhafte Pflege der Datenbank und Öffentlichkeits-

arbeit

Ansprechpartner
Als Hauptansprechpartner für eine entsprechende Initia-
tive stehen folgende Institutionen zur Verfügung:

•	 Rechtsanwälte Gaßner, Groth, Siederer & Coll., Ber-
lin

•	 Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena)

Die Kontaktdaten finden sich im Anhang 2 dieses Pa-
piers.

Finanzierung
Als Finanzierung ist eine Mischfinanzierung aus Mitteln 
der Solarwirtschaft, einem Bezahlsystem für Nutzer der 
Datenbank und öffentliche Finanzierung denkbar. Vor 
allem im Zusammenhang mit der Analyse der Fallgrup-
pen, erscheint eine Finanzierung über öffentliche Mittel 
sinnvoll.

 siehe hierzu auch Abschnitt D 3. Optimierung des 
Regulierungsrahmens für PV-Installationen (S. 24)
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Aktion 2.
Stärkung der Photovoltaik im Gebäudebereich

Insbesondere im dicht besiedelten Deutschland ist die 
Anwendung von Photovoltaik im Gebäudebereich von 
erheblicher Bedeutung. Es gibt hier zwei Arten PV an-
zuwenden: Gebäudeintegriert (Doppelfunktion: Strom-
erzeugung und Gebäudeelement) und nicht-integriert 
(keine Funktion als Gebäudeelement). Neben ästhe-
tischen Aspekten spielt gebäudeintegrierte Photovoltaik 
(GIPV) auch deswegen eine besondere Rolle, da mit ihr  
Kostensenkungspotenziale erschließbar sind, z. B. durch 
die Einsparung von Installationskosten durch die nach-
trägliche Installation auf bestehenden Gebäuden oder 
durch die Mehrfachfunktion der entsprechenden Bau-
elemente. 
Es ist festzustellen, dass Photovoltaikanlagen bislang 
verhältnismäßig selten in Gebäude integriert werden. 
Die Gründe hierfür sind unterschiedlicher Natur:

•	 Fehlende Zertifizierung von Solarmodulen zur Gebäu-
deintegration (keine umfassende Berücksichtigung 
von Solarmodulen bzw. anwendbarer Regeln im Bau-
recht,  z. B. in Bauregellisten, Glas- oder Brandschutz-
normen). Dadurch Zurückhaltung bei Bauherren, Bau-
ingenieuren und Architekten, da technische Gewähr-
leistung nicht gegeben werden kann bzw. nur, wenn 
aufwändige Genehmigungsverfahren durchlaufen 
werden.

•	 Baurechtliche Uneinheitlichkeit auf EU-, Bundes- und 
Landesebene.

•	 Informationsdefizite und Vorbehalte bei Bauherren, 
Bauingenieuren und Architekten bei den Themen 
Technik, Gestaltung und Wirtschaftlichkeit. 

•	 Mangelndes Know-how auf Anbieterseite (Solarin-
dustrie) zu Anforderungen des Gesetzgebers und der 
Bauaufsicht, zu Verfahren im architektonischen Pla-
nungsprozess und zu bautechnische Anforderungen.

•	 Geringe Produktvielfalt und Standardisierung seitens 
der Solarindustrie.

Diese Aktion verfolgt als Ziel eine deutlich verstärkte An-
wendung gebäudeintegrierter Photovoltaik. Hierzu soll 
auf der einen Seite das Bewusstsein für GIPV bei den 
beteiligten Akteuren erhöht werden (Abbau von Informa-
tionsdefiziten durch die Bereitstellung technischer, wirt-
schaftlicher und rechtlicher Entscheidungshilfen). Auf 
der anderen Seite sollen Anstrengungen zur Zertifizie-
rung von PV-Komponenten für die Nutzung als Gebäu-
deelement unternommen werden (z. B. Berücksichtigung 
von PV-Modulen in entsprechenden Bauregellisten), um 
die Möglichkeit des Einsatzes von GIPV für Bauherren, 
Architekten bzw. Bauingenieure rechtlich abzusichern 
und damit erheblich zu vereinfachen. 
An dieser Stelle sei auch auf einen entsprechenden  
internationalen Aktionsvorschlag der europäischen  
Projektarbeitsgruppe verwiesen [16].

Maßnahmen für die Umsetzung 
1.	 Bildung einer interdisziplinären Arbeitsgruppe von 

Architekten, Bauingenieuren, PV-Industrie, Solar-
anlagenplanern, PV-Normungsarbeitskreisen, Bau-
fachleuten, Mitarbeitern einschlägiger Ministerien, 
Baubehörden und -ämtern sowie Mitgliedern von 
Universitäten, Fachhochschulen und sonstigen Aus-
bildungseinrichtungen, die sich mit dem Thema Bau 
befassen.

2.	Defizit- und Problembeschreibung durch Markt- und 
Grundlagenforschung. Bericht zur aktuellen Situation 
und zum Nutzen der Gebäudeintegration von PV.

3.	Vernetzung mit bereits bestehenden nationalen wie 
internationalen Initiativen (z. B. IEA PVPS Task 10).

4.	 Ausarbeitung eines Arbeitsplans mit allen relevanten 
Interessensvertretern zur Standardisierung und Zerti-
fizierung von PV-Komponenten für die Gebäudeinte-
gration von PV. Initiierung der geplanten Arbeiten.

5.	 Erarbeitung und Veröffentlichung eines Kompendiums 
zu Anforderungen der Bauaufsicht für PV-Anlagen für 
Architekten und Bauherren, die PV-Industrie und In-
stallateure. 

6.	 Einbettung von Workshops oder Konferenzen und ggf. 
eines Architekturwettbewerbs zur Verstärkung des Di-
alogs zwischen der Bau- und PV-Branche.

7.	 Darstellung und Veröffentlichung aller Ergebnisse im 
Internet.

Ansprechpartner
Als Hauptansprechpartner für eine entsprechende Initia-
tive stehen folgende Institutionen zur Verfügung:

•	 Bundesverband der Solarwirtschaft (BSW-Solar)
•	 Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena)
•	 Deutsche Gesellschaft für Sonnenenergie (DGS) –
	 Landesverband Berlin Brandenburg Berlin e. V. 

Die Kontaktdaten finden sich im Anhang 2 dieses Pa-
piers.

Finanzierung
Für die für diese Aktion benötigten Ressourcen ist eine 
Mischform aus öffentlicher und privater Finanzierung 
denkbar. Private Sponsoringmittel sind ebenfalls für be-
stimmte Teile des Arbeitsprogramms anzustreben. Wei-
terhin ist die Verknüpfung mit einem entsprechenden 
EU-Projekt im Rahmen des Programms „Intelligent Ener-
gy Europe“ zu prüfen, womit insbesondere international 
orientierte Teile des Projekts finanzierbar wären.

 siehe hierzu auch Abschnitt D 3.3. Probleme bei 
der Gebäudeintegration von Photovoltaik (S. 25)
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Aktion 3.
Konzeption und Einführung eines PV-Monitoringsystems für Politik und Markt

Mit zunehmender Relevanz der Photovoltaik in Politik, 
Wirtschaft und Gesellschaft gewinnt das Monitoring des 
deutschen PV-Marktes verstärkt an Bedeutung. Verläss-
liche und kontinuierliche Erhebungen von Kerndaten 
über den Markt und seine Veränderungen sind eine 
wichtige Basis für die Diskussion zwischen verschie-
denen Interessensgruppen zur weiteren bestmöglichen 
Ausgestaltung der nationalen PV-Politik. In dieser Akti-
on soll ein Konzept für ein entsprechendes Monitoring-
system erstellt werden. An dieser Stelle sei auch auf ei-
nen entsprechenden Aktionsvorschlag der europäischen 
Projektarbeitsgruppe für eine EU-weites Monitoring ver-
wiesen [16].

Maßnahmen für die Umsetzung 
1. 	Bildung der Projektgruppe unter Moderation von BSW-

Solar unter Einbezug möglichst aller betroffenen Inte-
ressensgruppen.

2.	Erstellung eines Kurzberichts zu bisher angewandten 
Verfahren zur Marktevaluation in Deutschland und in-
ternational. 

3.	Erarbeitung eines detaillierten Monitoringkonzepts mit 
Aussagen 

	 •	 zur Zielsetzung und zum Nutzen des Monitorings,
	 •	 zu Art und Umfang der Datenerhebung,
	 •	 zur Ausgestaltung der Erhebungsmethoden,
	 •	 zur Definition der Datenquellen (inkl. Gespräche 

mit Akteuren, die über entsprechende Daten verfü-
gen),

	 •	 zu den zur Erhebung einzubindenden Institutio-
nen,

	 •	 zur zielgruppenspezifischen Aufbereitung der Da-
ten,

	 •	 zu möglichen Verknüpfungen mit einem EU-weiten 
Monitoringsystem und

	 •	 zur Finanzierung der Umsetzung des vorgeschla-
genen Monitoringsystems.

4. 	Veröffentlichung des Monitoringkonzepts und ggf. 
Einleitung erster Schritte zur Einführung des Monito-
rings.

Ansprechpartner
Als Hauptansprechpartner für eine entsprechende Initia-
tive stehen folgende Institutionen zur Verfügung:

•	 Bundesverband der Solarwirtschaft (BSW-Solar)
•	 Deutsche Gesellschaft für Sonnenenergie (DGS) –
	 Landesverband Berlin Brandenburg Berlin e. V. 
•	 eclareon GmbH, Berlin

Die Kontaktdaten finden sich im Anhang 2 dieses Pa-
piers.

Finanzierung
Für die für diese Aktion benötigten Ressourcen ist ggf. 
eine öffentliche Finanzierung anzustreben. Bei Ver-
knüpfung mit einem entsprechenden EU-Projekt können 
eventuell Teile des Projekts aus dem Programm „Intelli-
gent Energy Europe“ kofinanziert werden.

 siehe hierzu auch Abschnitt D 2. Empfehlungen 
für das Monitoring des PV-Markts (S. 23)
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Aktion 4.
Entwicklung eines strategischen PV-Forschungsplans für Deutschland

Parallel zum EEG als nachfrageorientiertem Politikinstru-
ment sind weiterhin intensive Forschung und Technolo-
gieentwicklung notwendig, um Kostensenkungsziele zu 
erreichen und den Technologievorsprung auszubauen. 
Eine Vielzahl von Veröffentlichungen zeigt, dass die zu 
beforschenden Themen in der Photovoltaik gut bekannt 
und einige Institutionen und Netzwerke in diesem Bereich 
aktiv sind (siehe hierzu auch Abschnitt 4). Die Bundes-
regierung fördert auf Grundlage der „Bekanntmachung 
über die Förderung von Forschung und Entwicklung im 
Bereich Erneuerbare Energien“ [14] die PV-Forschung 
bereits gezielt. 
Indes fällt auf, dass ein längerfristig angelegter strate-
gischer Plan für die öffentliche PV-Forschungsförderung 
in Deutschland bislang fehlt. Ziel dieser Aktion ist es da-
her, der Bundesregierung einen solchen als dauerhafte 
Grundlage für die Ausgestaltung ihrer PV-Forschungs-
politik bereitzustellen. Ein Schwerpunkt soll dabei auch 
auf eine Vernetzung mit Aktivitäten auf EU-Ebene gelegt 
werden. Aufgrund der vorhandenen Strukturen und Ex-
pertise erscheint die Erstellung eines langfristigen strate-
gischen Forschungsplans mit verhältnismäßig geringem 
Aufwand realisierbar.

Maßnahmen für die Umsetzung 
1.	 Aufstellung einer Projektplattform mit Institutionen 

(einschließlich forschender PV-Industrie), die sich mit 
PV-Forschungsaufgaben befassen sowie mit Vertre-
tern anderer relevanter Institutionen (z. B. EU-Kom-
mission, EU-Netzwerke, Ministerien und Solarverbän-
de).

2.	Erstellung des langfristigen strategischen PV- 
Forschungsplans für Deutschland.

3.	Vorstellung eines Forschungsplans in der Öffentlich-
keit und der Politik und Einleitung der notwendigen 
Maßnahmen zur Umsetzung des Plans.

4.	 Dauerhafte Pflege und Aktualisierung des Plans.

Ansprechpartner
Als Hauptansprechpartner für eine entsprechende Initia-
tive stehen folgende Institutionen zur Verfügung:

•	 ForschungsVerbund Sonnenergie (FVS)
•	 Deutsche Gesellschaft für Sonnenenergie (DGS) –
	 Landesverband Berlin Brandenburg Berlin e. V. 
•	 Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena)

Die Kontaktdaten finden sich im Anhang 2 dieses Pa-
piers.

Finanzierung
Welcher Finanzierungsbedarf und welche Finanzie-
rungsmöglichkeiten bestehen, ist zu Beginn des Vorha-
bens zu ermitteln.

 siehe hierzu auch Abschnitt D 4. Empfehlungen 
für eine Langfriststrategie in der Photovoltaik-For-
schungsförderung (S. 27)
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Aktion 5.
Fortführung des „PV Policy Group“-Projekts 

Auf der EU-Ebene des „PV Policy Group“-Projekts hat 
sich gezeigt, dass international noch erheblicher Infor-
mations- und Verbesserungsbedarf bei der Gestaltung 
der PV-Politik besteht. Deutschland kommt dabei auf-
grund seiner langjährigen guten Erfahrung in diesem Be-
reich eine besondere Rolle als Berater zu. Zwei Haupt-
aufgaben sollen bei der hier vorgeschlagenen Fortset-
zung des „PV Policy Group“-Projekts gelöst werden: Ers-
tens soll die Umsetzung der in diesem ersten „PV Policy 
Group“-Projekt auf nationaler wie EU-Ebene vorgeschla-
genen Aktionspläne eingeleitet werden. Zweitens sollen 
zusätzliche Länder in die „PV Policy Group“ einbezo-
gen werden, die ihrerseits ebenfalls Empfehlungen und  
Aktionsvorschläge für die Entwicklung ihrer landeseige-
nen PV-Politik erarbeiten. 
Ziel ist es, in koordinierter Weise in der EU politische 
Barrieren abzubauen, die zurzeit in den meisten Ländern 
die Entwicklung von PV-Märkten erschweren oder ver-
hindern.

Beschreibung der Maßnahmen für die Umsetzung
1.	 Ausweitung der bestehenden „PV Policy Group“ um 

weitere Partnerländer.
2.	Vorbereitung eines Follow-up-Antrags für die „PV 

Policy Group“ im Rahmen des EU-Programms „Intel-
ligent Energy Europe“, der folgende Hauptaufgaben 
enthält:

	 •	 Partnerländer, die bereits an diesem ersten „PV 
Policy Group“-Projekt beteiligt waren, sollen die 
Umsetzung der vorgeschlagenen Aktionen einlei-
ten und begleiten. 

	 •	 Unterstützung der EU-Kommission durch die „PV 
Policy Group“ bei der Entwicklung von Empfeh-
lungen, Verfahrensvorschlägen, Kampagnen, Ge-
setzesvorschlägen usw. für eine wirksame PV-Poli-
tik auf EU-Ebene.

	 •	 Gründung offizieller bi- oder multilateraler Partner-
schaften zwischen verschiedenen EU-Ländern im 
Bereich der PV-Politik, z. B. nach dem Vorbild der 
deutsch-spanischen Zusammenarbeit bei der Ge-
staltung der finanziellen PV-Förderung (Internatio-
nal Feed-In Cooperation).

	 •	 Neue Partnerländer sollen einen Bericht zum Stand 
der PV-Politik und des PV-Marktes ihres jeweiligen 
Landes vorlegen und eigene nationale Positions-
papiere und Aktionspläne erarbeiten. Während des 
Projektes sollten auch erste Schritte zur Umset-
zung der Pläne eingeleitet werden. 

Ansprechpartner
Als Hauptansprechpartner für eine entsprechende Initia-
tive stehen folgende Institutionen zur Verfügung:

•	 Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena)
•	 eclareon GmbH, Berlin

Die Kontaktdaten finden sich im Anhang 2 dieses Pa-
piers.

Finanzierung
Bei einer Beantragung im Rahmen des EU-Programms 
„Intelligent Energy Europe“ werden maximal 50 %, künf-
tig ggf. 75 %, der Projektkosten erstattet. Dadurch müss-
ten weitere Quellen zur Ko-Finanzierung, z. B. durch die 
öffentliche Hand oder die Solarwirtschaft, ermittelt wer-
den.

 siehe hierzu auch Abschnitt D 5.  (S. 29)
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Anhang 1
Arbeitsprogramm der „PV Policy Group“

Das EU-Projekt „PV Policy Group“ umfasst vier zentrale 
Arbeitspakete:

1.	 Analyse des Status quo der PV-Politik in den Partner-
ländern sowie weiteren relevanten PV-Märkten

2.	European Best Practice Report [1]
3.	Nationale und EU-weite Positionspapiere und Akti-

onspläne 
4.	 Nationale und internationale Vernetzung sowie Kom-

munikation der Arbeitsergebnisse an relevante Ak-
teurs- und Interessensgruppen

1. Status Quo Analyse – Länderberichte

Dieses Arbeitspaket bestand aus einer Erfassung und 
Analyse der jeweils herrschenden politischen Rahmen-
bedingungen für die Investition in Photovoltaikanlagen 
in insgesamt 12 Staaten. Neben den acht am Projekt 
beteiligten Ländern Deutschland, Frankreich, Griechen-
land, Niederlande, Österreich, Slowenien, Portugal und 
Spanien, wurden auch der politische Rahmen und die 
PV-Marktentwicklung in Italien, Japan, Schweden und 
Großbritannien untersucht. Die Umsetzung dieser Ana-
lyse erfolgte im Zeitraum Januar bis Oktober 2005. Die 
Erfassung der Daten erfolgte durch standardisierte Fra-
gebögen, welche von den Energieagenturen mit Hilfe 
nationaler Sektorexperten ausgefüllt und zu nationalen 
Länderreports ausgearbeitet wurden. Die Erfassung des 
nationalen politischen Rahmens für PV wurde nach drei 
Themenbereichen gegliedert:

•	 Fragen zu Struktur und Umsetzung nationaler Förder-
programme („support schemes“), zur Stimulierung 
des PV-Marktes wie Einspeisevergütungen, Zuschüs-
se, Sonderkredite, Steuervergünstigungen etc.; 

•	 Fragen zum aktuellen nationalen rechtlichen Rahmen 
für Planung, Installation und Betrieb von Solarstrom-
anlagen („regulatory frameworks“), darunter relevante 
Normen der Energie- und Einspeisegesetzgebung, 
des Bau- und Planungsrechts, Genehmigungs- und 
Netzanschlussverfahren für PV-Projekte, Qualitäts-
standards für Produkte, Anlagen und Unternehmen 
etc.; 

•	 Fragen zur quantitativen Erfassung der Marktentwick-
lung („monitoring systems“), aus deren Ergebnissen 
sich Rückschlüsse für die Verbesserung und weitere 
Ausgestaltung der politischen Rahmenbedingungen 
ziehen lassen, z. B. Statistiken über Installations-
zahlen bzw. eingespeisten PV-Strom, geleistete In-
vestitionen, die Entwicklung einzelner Technologien, 
Wachstum und Ausdifferenzierung der heimischen 
PV-Industrie etc.

2. European Best Practice Report

Aufbauend auf diesen detaillierten Länderberichten 
wurde im zweiten Schritt eine vergleichende Analyse 
der nationalen Rahmenbedingungen zur Identifikation 
länderübergreifender Benchmarks effizienter und ef-
fektiver PV-Politik durchgeführt. Welche Länder im in-
ternationalen Vergleich als Benchmarks für die Einfüh-
rung von Solarstromanlagen gelten können, wurde auf 
Basis klar definierter Erfolgskriterien ermittelt. In allen 
relevanten Bereichen wurden die verschiedenen Län-
der anhand dieser Kriterien bewertet und einem Ranking 
unterzogen. Das Ergebnis dieser vergleichenden Ana-
lysen wurde ausführlich im Rahmen von Projekttreffen 
auf europäischer und nationaler Ebene diskutiert und 
gewichtet. Die Ergebnisse wurden schließlich von al-
len Projektteilnehmern verabschiedet und in Form eines 
„European Best Practice Reports“ [1] zusammengefasst 
und veröffentlicht. Die Umsetzung dieses Arbeitspakets 
erfolgte im Zeitraum November 2005 bis März 2006. 
Der „European Best Practice Report“ ist verfügbar unter  
www.pvpolicy.org. 

3. Nationale und EU-weite Positionspapiere und  
Aktionspläne

Auf Basis des „Best Practice Reports“ [1] erarbeiten die 
jeweiligen nationalen Arbeitsgruppen („National Core 
Groups“) sowie die europäische Arbeitsgruppe („Euro-
pean Core Group“) nationale wie länderübergreifende 
Positionspapiere und Aktionspläne. Diese Experten-
kreise diskutieren hierzu die Ergebnisse des Reports 
und erarbeiten unter der Moderation der jeweiligen  
Energieagenturen Vorschläge für die weitere Verbesse-
rung der nationalen politischen Rahmenbedingungen 
für Photovoltaik. Die Ergebnisse der deutschen Arbeits-
gruppe wurden im hier vorliegenden Positionspapier und 
Aktionsplan formuliert. 
Auf internationaler Arbeitsebene nahmen bis zu drei 
Mitglieder der acht nationalen Expertenkreise an zwei 
Arbeitstreffen thematischer Arbeitsgruppen („Thematic 
Working Groups“) teil, um ergänzend zu den nationalen 
Empfehlungen auch länderübergreifende Verbesse-
rungen der EU-weiten PV-Politik zu beraten. Die Ergeb-
nisse aus diesen Treffen wurden durch die übergeord-
nete europäische Arbeitsgruppe in einem gemeinsamen 
europäischen Positionspapier und Aktionsplan („Joint 
European Position Paper and Action Plan“ [16]) unter Lei-
tung der dena ausformuliert (Papier wird ebenfalls unter 
www.pvpolicy.org veröffentlicht). In diesem Arbeitsblock 
stand der nationale und internationale Erfahrungsaus-
tausch und Know-how-Transfer („lessons learned“) zur 
PV-Politik im Vordergrund. 
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4. Nationale und internationale Vernetzung und 
Kommunikation unter den relevanten Akteurs- und 
Interessensgruppen

Der vierte Arbeitsschritt besteht im Wesentlichen aus der 
Verbreitung und Diskussion der Ergebnisse des Projekts 
mit den relevanten Politikern, Gremien, Verbänden und 
Organen auf nationaler und internationaler Ebene. Die 
nationalen Arbeitsergebnisse werden ab Anfang 2007 
im jeweiligen Land durch die Mitglieder der acht „Nati-
onal Core Groups“ an alle relevanten Interessensgrup-
pen kommuniziert sowie die Umsetzung der vorgeschla-
genen Aktionen diskutiert und zum Teil eingeleitet. Das 
gemeinsame europäische Positionspapier und der dazu-
gehörige Aktionsplan („Joint European Position Paper 
and Action Plan“) der „PV Policy Group“ werden zudem 
auf europäischer Ebene an EU-Parlamentarier, die EU-
Kommission und relevante Verbände und Institutionen 
kommuniziert.

Die Projektergebnisse können unter www.pvpolicy.org 
abgerufen werden.



40 PV Policy Group – Photovoltaik-Politik in Deutschland gestalten

Anhang 2
Mitglieder der deutschen Arbeitsgruppe des „PV Policy Group“-Projekts (Kontaktdaten)

Projektkoordination und Redaktion:

•	 Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena)
	 Stephan Kohler, Vorsitzender der Geschäftsführung 

Jens Altevogt, Projektmitarbeiter Bereich Regenerative Energien

	 Kontakt:
	 Chausseestr. 128a 

10115 Berlin 
Tel. +49 (0)30 72 61 65-600 
Fax +49 (0)30 72 61 65-699  
info@dena.de 

Mitglieder der deutschen Arbeitsgruppe des „PV Policy Group“-Projekts:

•	 Bundesverband Solarwirtschaft (BSW-Solar) e. V.
	 Carsten Körnig, Geschäftsführer 

Gerhard Stryi-Hipp, Geschäftsführer

	 Kontakt:
	 EnergieForum 

Stralauer Platz 34 
10243 Berlin 
Tel. +49 (0)30 29 777 88-0 
Fax +49 (0)30 29 777 88-99 
info@bsw-solar.de

•	 Deutsche Gesellschaft für Sonnenenergie (DGS) – Landesverband Berlin Brandenburg Berlin e. V.
	 Dr. Uwe Hartmann, Geschäftsführer 

Ralf Haselhuhn, Referent Fachausschuss Photovoltaik

	 Kontakt:
	 Erich-Steinfurth-Straße 6 

10243 Berlin 
Tel. +49 (0)30 29 38 12 60 
Fax +49 (0)30 29 38 12 61 
dgs@dgs-berlin.de
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•	 Eurosolar e. V.
	 Hans-Josef Fell, MdB  

Dr. Hermann Scheer, MdB  
Carsten Pfeiffer, wiss. Mitarbeiter Hans-Josef Fell  
Heiko Stubner, wiss. Mitarbeiter Dr. Herman Scheer

	 Kontakt: 
	 Deutscher Bundestag – Büro Hans-Josef Fell 

Platz der Republik 1 
11011 Berlin  
Tel. +49 (0)30 2 27-7 21 58 
Fax +49 (0)30 2 27-7 63 69 
hans-josef.fell@bundestag.de

	 Deutscher Bundestag – Büro Dr. Hermann Scheer 
Platz der Republik 1 
11011 Berlin 
Tel. +49 (0)30 2 27-7 38 34 
Fax +49 (0)30 2 27-7 65 28 
hermann.scheer@bundestag.de

	 EUROSOLAR e. V. 
Europäische Vereinigung für Erneuerbare Energien 
Kaiser-Friedrich-Straße 11 
53113 Bonn 
Tel. +49 (0)2 28 36 23 73 und 36 23 75 
Fax +49 (0)2 28 36 12 79 und 36 12 13 
info@eurosolar.org

•	 Rechtsanwälte Gaßner, Groth, Siederer & Coll.
	 Dr. Jochen Fischer, Rechtsanwalt

	 Kontakt:
	 EnergieForum Berlin 

Stralauer Platz 34 
10243 Berlin 
Tel. +49 (0)30 7 26 10 26-0 
Fax +49 (0)30 7 26 10 26-10 
berlin@ggsc.de

•	 Rechtsanwaltskanzlei Dr. Bönning
	 Dr. Christina Bönning

	 Kontakt:
	 Ginsterweg 50 

50169 Kerpen 
Tel. +49 (0)22 73 59 48 81  
Fax +49 (0)22 73 59 48 83 
raeboenning@t-online.de
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Fachliche Unterstützung zum Thema Forschung und Entwicklung:

•	 Forschungsverbund Sonnenenergie
	 Dr. Gerd Stadermann

	 Kontakt: 
Kekuléstraße 5 
12489 Berlin 
Tel. +49 (0)30 80 62-13 38 
Fax +49 (0)30 80 62-13 33 
fvs@hmi.de

Fachberatung und Redaktion:

•	 eclareon GmbH
	 Stephan Orthen, Partner 

Christoph Urbschat, Partner 

	 Kontakt:
	 Stresemannstraße 33 

10963 Berlin 
Tel. +49 (0)30 24 62 86 90 
Fax +49 (0)030 24 62 86 94 
cu@eclareon.com
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Anhang 3
Abkürzungen

AT	 Österreich
BSW-Solar	 Bundesverband Solarwirtschaft e. V.
DE	 Deutschland
DIBt	 Deutsches Institut für Bautechnik 
EEG	 Erneuerbare Energien Gesetz
EIE	 Intelligent Energy Europe
EPIA	 European Photovoltaic Industry Association
ES	 Spanien
EU	 Europäische Union
F&E	 Forschung und Entwicklung
FR	 Frankreich
FVS	 Forschungsverbund Sonnenenergie e. V.
GIPV	 gebäudeintegrierte Photovoltaik 
GR	 Griechenland
HTDP	 100.000 Dächer-Programm
IEA	 Internationale Energieagentur
IEA PVPS	 Internationale Energieagentur Photovoltaic Power Systems
inst.	 installiert
KfW	 Kreditanstalt für Wiederaufbau
NL	 Niederlande
PT	 Portugal
PV	 Photovoltaik
PV-TRAC	 Photovoltaic Technology Research Advisory Council
SI	 Slowenien
ÜBN	 Übertragungsnetzbetreiber
VDN	 Verband der Netzbetreiber e. V.
ZiE	 Zustimmung im Einzelfall



44 PV Policy Group – Photovoltaik-Politik in Deutschland gestalten

Quellen

[1]	 European Best Practice Report; PV Policy Group; 
2006 (Download: www.pvpolicy.org)

[2]	 Gesetz für den Vorrang Erneuerbarer Energien vom  
21. Juli 2004; BGBl I 2004, 1918

[3]	 Gesetz für den Vorrang Erneuerbarer Energien vom  
29. März 2000; BGBl I 2000, 305

[4]	 EEG-Jahresabrechung 2005; Verband der Netzbe-
treiber VDN e. V.; URL: http://www.vdn-berlin.de/
eeg_jahresabrechnung_2005.asp (aufgerufen am 
11.12.2006)

[5]	 Trends in Photovoltaic applications – Survey Report 
of selected IEA countries between 1992 and 2005; 
International Energy Agency – Photovoltaic Power 
Systems Programme; 2006

[6]	 Angaben des Bundesverbands Solarwirtschaft e. V.
[7]	 Erstes Gesetz zur Änderung des Erneuerbare- 

Energien-Gesetzes vom 7. November 2006; Bun-
desgesetzblatt Jahrgang 2006 Teil I Nr. 52, ausge-
geben zu Bonn am 15. November 2006

[8]	 Energiewirtschaftliche Perspektiven der Foto- 
voltaik; Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt 
e. V.; Stuttgart 2005

[9]	 Forschungsziele – Gemeinsam forschen für die  
Energie der Zukunft; ForschungsVerbund Sonnen-
energie; Berlin 2006 

[10]	 PV F&E Roadmap und Zielekatalog vom 9. Strate-
giegespräch Photovoltaik Forschung und Entwick-
lung; 3.–4.11.2005, Glottertal 

[11]	 EPIA Roadmap; European Photovoltaic Industry 
Association; Brüssel 2004

[12]	 A Vision for Photovoltaic Technology; Photovoltaic 
Technology Research Advisory Council (PV-TRAC); 
Brüssel 2005 

[13]	 Förderkonzept Photovoltaik Forschung 2004–2008;  
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und 
Reaktorsicherheit; Berlin 2004 

[14]	 Bekanntmachung über die Förderung von For-
schung und Entwicklung im Bereich erneuerbare 
Energien vom 4. September 2006; veröffentlicht im 
Bundesanzeiger Nr. 179 vom 21. September 2006 
(S. 6380)

[15]	 Ergebnisse des zweiten Energiegipfels – Vorschlä-
ge für die internationale Energiepolitik und ein Ak-
tionsprogramm Energieeffizienz; URL: http://www.
bdi-online.de/Dokumente/Energie-Telekommunika-
tion/Internet_-_Ergebnisse_des_2__Energiegip-
fels.pdf (aufgerufen am 06. Februar 2007); 2006

[16]	 Joint European Position Paper and Action Plan; PV 
Policy Group; 2007 (Download: www.pvpolicy.org)



www.pvpolicy.org


